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Fassung vom 16. Juni 2020 

 

§ 1  Spielberechtigung 

a) Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder und alle Jugendlichen, die den Jahresbeitrag 
entrichtet haben und einen persönlichen Zugang zum Platzreservierungstool GotCourts 
eingerichtet haben. 

b) Die Tennisplätze sind pfleglich zu behandeln und dürfen nur mit Tennisschuhen betreten 
werden. 

§ 2  Spiel- und Verweildauer auf der Anlage 

a) Die Plätze dürfen nur nach vorhergehender Reservierung betreten werden.  

b) Die Platzbelegung erfolgt bei Einzel und Doppel für eine Stunde. Eine längere 
Reservierung ist in der Kernspielzeit (werktags 18 bis 21 Uhr) nur im Rahmen des 
planmässigen Mannschaftstrainings zulässig. 

c) Innerhalb dieser Zeit ist der Platz abzuziehen, falls erforderlich zu bewässern und die 
Linien zu säubern. 

d) In der Umkleideräumen und Dusche darf sich gleichzeitig nur eine Person duschen, nur 
eine weitere Person umkleiden. Ein Toilettenraum darf zeitglich nur eine Person nutzen. 
Vor den Toilettenräumen ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Hände sind 
nach dem Toilettengang gründlich zu waschen und zu desinfizieren. 

e) Das Lagern von Schuhen und anderen Tennisausrüstungen ist nicht gestattet. 

f) Getränke sind nur als Erfrischungsgetränke während des Spiels erlaubt. 

g) Jeder Spieler soll sein eigenes Desinfektionsmittel mitbringen, um die Hände vor und 
nach dem Spielen zu desinfizieren.  

§ 3   Platzbelegung   

a) Die Platzbelegung ist nur durch eine Reservierung über das Platzreservierungstool 
GotCourts möglich. Alle Spielpartner sind anzumelden. Die Reservierung muss spätestens 
30 Minuten vor Spielantritt getätigt werden. Auf der Anlage ist keine Reservation 
möglich.  

b) Eine Zeitverschiebung auf dem Belegungsplan kann grundsätzlich nicht vorgenommen 
werden, wenn dadurch Konflikte mit der nachfolgenden Eintragung entstehen. 

c) Eintragungen auf dem Belegungsplan sind so vorzunehmen, so dass in der Kernspielzeit 
(werktags 18 bis 21 Uhr) keine zeitlichen Lücken von weniger als 60 Minuten entstehen. 

d) Wird eine reservierte Spielzeit nicht innerhalb 5 Minuten nach deren Beginn 
wahrgenommen, so verfällt das Spielrecht.  Der Administrator kann die Reservierung 
löschen. Die Spielpartner sind aber angehalten ihre Reservierung selbst zu löschen. 

e) Bei starker Belegung der Plätze sollte grundsätzlich Doppel gespielt werden. 

f) Neue Spielreservierungen können nur nach Ablauf der belegten Spielzeit vorgenommen 
werden. 



Spiel – und Belegungsordnung Tennisverein 
Großbettlingen e.V. 

 

 
2 

Fassung vom 16. Juni 2020 

 

§ 4  Training, Turniere, Freundschafts- und Verbandsspiele 

a) Die Platzbelegung für das Training der Mannschaften wird vom Sport- bzw. 
Jugendsportwart durch besonderen Aushang und Veröffentlichung auf der 
Vereinshomepage festgelegt. 

b) Nicht-Mannschaftsmitglieder dürfen Plätze nicht reservieren, welche den Mannschaften 
vorbehalten sind.   

c) Reservationen für Turniere werden rechtzeitig durch den Sportwart oder der von ihm  
beauftragten Personen bekannt gemacht. 

d) Für Verbandsspiele stehen 4 Plätze zur Verfügung. Ein Platz ist für den allgemeinen 
Spielbetrieb frei. Sollten jedoch an einem Spieltag mehrere Verbandsspiele zeitgleich 
angesetzt sein, werden alle Plätze für die Spiele reserviert.  Der fünfte Platz steht für den 
allgemeinen Spielbetrieb wieder zur Verfügung, sobald dieser nicht mehr für die 
Verbandsrundenspiele benötigt wird. 

e) Freundschaftsspiele mit anderen Vereinen müssen generell vom Sportwart genehmigt 
werden 

f) Reservationen für das "Jugendtraining" werden vom Sportwart oder Jugendwart oder 
von den vereinseigenen Trainern vorgenommen.   

§ 5  Jugendliche und Kinder 

a) Jugendliche Mitglieder haben das Recht werktags bis 18.00 Uhr und am Samstag sowie 
an Sonn- und Feiertagen  auf allen Plätzen untereinander zu spielen. 

b) An Werktagen ab 16:30 Uhr dürfen Jugendliche keine Platzreservierung vornehmen. 

c) Für Jugendliche gilt Absatz 5a und 5b nicht, wenn sie mit Erwachsenen spielen. 

d) Auszubildende und Praktikanten sind Erwachsenen gleichgestellt. 

§ 6  Gästeregelung  

a) Ein Nichtmitglied darf maximal fünfmal in der Saison spielen; Spieler aus SPG unbegrenzt. 

b) Nichtmitglieder müssen mit mindestens einem Mitglied spielen; Über Ausnahmen 
entscheidet auf Anfrage der Vorstand, Sportwart oder Jugendwart. 

c) Das Mitglied hat bei Reservierung alle Gäste mit denen er spielt in GotCourts, mit 
vollständigen Namen und Telefonnummer oder E-mail Adresse als Spielpartner 
anzugeben. 

d) Die Gastgebühr pro Platzstunde beträgt 8 €; Für einen jugendlichen Gast zahlt man 4 €; 
Für jugendliche Gäste aus Vereinen mit denen wir eine Spielgemeinschaft haben wird  
keine Gebühr erhoben. 

e) Zahlungspflichtig das Mitglied, welches die Reservierung vorgenommen hat. 

f) Die Gästegebühren werden dem Mitglied einmal jährlich in Rechnung gestellt.  

g) Training kann nur von Trainern erteilt werden, die vom Vorstand zugelassen sind. 
Voraussetzung dazu ist der Abschluss einer Trainervereinbarung mit dem Verein.   
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§ 7  Instandhaltung der Plätze 

a) Der Platzwart, oder dessen Stellvertreter, ist berechtigt Plätze zu sperren, wenn  

1. dies zur Herstellung der Spielbereitschaft notwendig ist, 
2. aus witterungsbedingten Gründen angezeigt erscheint. 

b) Bei Regen, wenn Pfützen auf dem Platz stehen oder wenn der Platz weich ist,  darf nicht 
gespielt werden. Nach Regen soll mit Spielen gewartet werden, bis die umliegenden 
Straßen wieder trocken sind. 

§ 8  Zuwiderhandlungen 

a) Vorstands- und Ausschußmitglieder sind berechtigt und verpflichtet für die Einhaltung 
dieser Spiel- und Belegordnung zu sorgen. 

b) Bei wiederholter Zuwiderhandlung gegen die Spiel- und Belegordnung wird die 
Spielberechtigung für zwei Wochen entzogen; d.h. der Spieler wird im System gesperrt. 

 

§ 9  Geltungsdauer 

a) Farbig geschriebene Passagen sind Änderungen gegenüber der letzten Fassung vom 13. 
Mai 2020 

b) Die Spiel- und Belegungsordnung tritt am 1.Juli in Kraft.  

 

30. Juni 2020 der Vorstand 

  


